
Gebührensolzung
für die öffenlliche Bibliolhek der Stodi Netzschkqu

Auf Grund $ 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der Fassung der

Bekanntmachung vom 18.März 2003 (GVBI. S. 55, ber. S. 159), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 26.Iuni 2009 (GVBI. S. 323) und $ 2 und 9 Abs. 1 Sächsisches

Kommunalabgabengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.August 2004 (GVBI.
S. 418, ber. 2005 S. 306), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. November 2007 (GVBI. S.

478) hat der Stadtrat der Stadt Netzschkau in seiner Sitzung am 30. 03. 2010 folgende
Gebührens atzuns. b eschlos sen.

$ I Gebührenpflichl

Für die Benutzung der Bibliothek der Stodt Netzschkou werden Gebühren noch $ 4
dieser Sotzung erhoben.

$ 2 Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind die Personen, die sich für die Benutzung ongemeldet hoben
bzw. deren gesetzliche Vertreier. Als Gesomtschuldner können mehrere'Personen in
Anspruch genommen werden.

$ 3 Entstehung und Fölligkeit der Gebührenschuld

Die Anmeldegebühren entstehen mit der Anmeldung und sind sofort zu entrichten.
Die Johresgebühr entsteht jeweils noch Ablouf eines Johres erneut und ist immer zum
01.0.l. eines jeden Johres föllig.
Versöumnisgebühren entstehen noch Ablouf der Ausleihfristen und sind sofort zu

entrichten.

$ 4 Gebühren, Versöumnisgebühren

{ I ) Die Gebühren beloufen sich ouf:

l. Anmeldegebühr/AusstellungeinesBenutzerousweises
bzw. Ersotzousweises
- Kinder und Jugendliche bis i7 Johre 0,50 Euro
- Erwochsene ob vollendeiem .|8. Lebensjohr .l,50 

Euro

2. Johresgebühr/Verlöngerung Benutzerousweis
- Kinder und Jugendliche bis l7 Johre 2,50 Euro

- Erwochsene ob vollendetem 18. Lebensjohr 5,00 Euro
- Siudenten, Auszubildende, Zivildienstleisiende, 2,50 Euro

Arbeitslose, Soziolhilfeempfö nger
(bei Vorloge der entsprechenden Bescheinigung)

3. Vorbestellungen (pro Medieneinheit) 0,50 Euro

4. Fernleihe (pro Bestellung) i,50 Euro



Die Versöumnisgebühren beloufen sich ouf:

Versöumnisgebührenzgl. Port je Woche und je Medieneinheit
- Erwqchsene ob vollendetem 

.l8. 
Lebensjohr

I . Woche
2. Woche
3. Woche
jede weitere Woche

- Kinder und Jugendliche bis l7 Johre
sowie Schüler. Siudenten und Auszubildende

l. Woche
2. Woche
3. Woche
jede weitere Woche

0,50 Euro
,l,00 

Euro
,l,50 

Euro
0,50 Euro

0,25 Euro
0,50 Euro
0,60 Euro
0,25 Euro

{ 3 ) Bei Verlust einer Medieneinheit muss Ersoiz geleistet werden.
lst in Ausnohmeföllen eine Wiederbeschoffung nicht möglich, ist der
Anschoffu ngswert zu erstotten.

( 4 ) Bei Beschödigung einer Medieneinheit werden Reporoiurkosten bis zu einer
Höhe von 2,50 Euro erhoben.

{ 5 ) Bei Abgobe von nicht zurückgespulten Videos wird eine GebÜhr von je 0,50 Euro

erhoben.

$ 5 Inkrofttrelen

( I ) Die Gebührensotzung triti om Tog noch ihrer Veröffentlichung in Kroft.

( 2 ) Gleichzeitig wird die Benutzungsordnung für die öffentliche Bibliothek der Stodt
Netzschkou vom I 4.05.1993 sowie die Euro-Anpossungssotzung vom 27.1 I .2001

oußer Kroft gesetzt.

n 3].03.20]0

We/ner Müller
BüyQermeister
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Veröffentlicht im Stodtonzeiger der Stodt Netzschkou Nr. 4 vom I 4. 04.2O1O
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